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Entschließung des Europäischen Parlaments zum Mediengesetz in Ungarn

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf die europäischen und internationalen Verpflichtungen auf dem Gebiet 
der Menschenrechte, wie sie in den Menschenrechtsübereinkommen der Vereinten 
Nationen und in der Europäischen Konvention zum Schutze der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten enthalten sind,

– unter Hinweis auf die Bestimmungen der Europäischen Union in Bezug auf die 
Grundfreiheiten und insbesondere auf die Artikel 2, 3 und 6 des Vertrags über die 
Europäische Union und auf Artikel 11 der Charta der Grundrechte zur 
Nichtdiskriminierung und Pressefreiheit,

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2007/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 11. Dezember 2007 zur Änderung der Richtlinie 89/552/EWG des Rates zur 
Koordinierung bestimmter Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über 
die Ausübung der Fernsehtätigkeit,

– gestützt auf Artikel 110 Absatz 2 seiner Geschäftsordnung,

A. in der Erwägung, dass die in den europäischen Verträgen und in der Charta der 
Grundrechte der EU anerkannte freie Meinungsäußerung zu den Grundfesten 
demokratischer Gesellschaften in Europa zählt, 

B. in der Erwägung, dass das ungarische Parlament am 21. Dezember 2010 ein neues 
Mediengesetz verabschiedet hat,

C. in der Erwägung, dass der neue Rechtsrahmen vom Präsidenten der Republik Ungarn 
noch unterzeichnet und offiziell verkündet werden muss,

D. in der Erwägung, dass Kommissionsmitglied Neelie Kroes am 23. Dezember 2010 ein 
Schreiben an den ungarischen stellvertretenden Ministerpräsidenten und Minister für 
Verwaltung und Justiz, Tibor Navracsics, richtete, in dem sie ihre Bedenken über die 
Zuständigkeit und Unabhängigkeit der neuen Medienbehörde und die Registrierung von 
Medien gemäß dem neuen ungarischen Mediengesetz zum Ausdruck gebracht hat, 

E. in der Erwägung, dass Ministerpräsident Viktor Orbán erklärte, dass die ungarische 
Regierung das Mediengesetz im Einklang mit den Bemerkungen der Europäischen 
Kommission ändern werde,

F. in der Erwägung, dass sich nach dem neuen Mediengesetz alle Medien registrieren lassen 
müssen und sie eine „ausgewogene“ Berichterstattung von nationalen und EU-
Ereignissen anbieten müssen, die „die Menschenwürde nicht verletzt“,
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G. in der Erwägung, dass durch das Gesetz eine neue Medienbehörde eingerichtet wird, die 
aus fünf für neun Jahre gewählten Mitgliedern besteht, der die gesamte öffentliche 
Nachrichtenproduktion überwachen wird,

1. fordert die Kommission auf, in ihrer Eigenschaft als Hüterin der Verträge eine 
umfassende Bewertung der Vereinbarkeit des neuen ungarischen Mediengesetzes mit der 
EU-Richtlinie über audiovisuelle Mediendienste (AVMD) und der Charta der 
Grundrechte vorzunehmen;

2. begrüßt die Zusage der ungarischen Regierung, das ungarische Mediengesetz zu ändern, 
sollte die Untersuchung der Europäischen Kommission ergeben, dass es mit den 
europäischen Rechtsvorschriften und demokratischen Werten in Einklang gebracht 
werden muss; 

3. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung der Kommission, dem Rat, den 
Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten sowie dem Präsidenten der Republik 
Ungarn zu übermitteln.


